
 Rechtsprechungsübersicht zu § 1684 BGB

40Entscheidungen
bei lexetius.com 
1
von
40
BVerfG, 05.12.2008 - 1 BvR 746/08

Gründe: I. Der Beschwerdeführer wandte sich mit seiner Verfassungsbeschwerde gegen einen 
Ausschluss des Umgangs mit seiner im September 1999 geborenen Tochter L. bis zum 30. Juni 
2008.  Nach  Ablauf  des  Umgangsausschlusses  begehrt  er  nunmehr  die  Feststellung  einer 
schweren Grundrechtsverletzung. ...

Volltext bei lexetius.com

2
von
40
BVerfG, 01.12.2008 - 2 BvR 1830/08

Gründe: I. Die Verfassungsbeschwerde betrifft die aufenthaltsrechtlichen Schutzwirkungen 
aus Art. 6 GG zugunsten des umgangsberechtigten Vaters eines deutschen Kindes.

Volltext bei lexetius.com

3
von
40
BVerfG, 20.10.2008 - 1 BvR 2275/08

Gründe: I.  Der Beschwerdeführer wendet  sich gegen die  Ablehnung der Übertragung der 
elterlichen Sorge für sein Kind nach § 1680 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 BGB, die 
der Kindesmutter nach § 1666 BGB entzogen wurde, auf ihn.

Volltext bei lexetius.com

4
von
40
BGH, 14.05.2008 - XII ZB 225/06

Das Recht auf Umgang mit seinen Eltern steht dem Kind als höchstpersönliches Recht zu und 
kann deswegen auch nur von ihm, vertreten durch den sorgeberechtigten Elternteil oder, im 
Falle  eines  Interessenkonflikts,  durch  einen  Verfahrenspfleger,  nicht  aber  von  dem 
sorgeberechtigten  Elternteil  im  eigenen  Namen  gerichtlich  geltend  gemacht  werden  (im 
Anschluss an BVerfG Urteil vom 1. April 2008 - 1 BvR 1620/ 04 - FamRZ 2008, 845).

BGB § 1684 Abs. 1

Volltext bei lexetius.com



5
von
40
BVerfG, 01.04.2008 - 1 BvR 1620/04

Die den Eltern durch Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG auferlegte Pflicht zur Pflege und Erziehung 
ihres Kindes besteht nicht allein dem Staat, sondern auch ihrem Kind gegenüber. Mit dieser 
elterlichen Pflicht korrespondiert das Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung durch seine 
Eltern aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Recht und Pflicht sind vom Gesetzgeber auszugestalten.

Der  mit  der  Verpflichtung  eines  Elternteils  zum  Umgang  mit  seinem  Kind  verbundene 
Eingriff in das Grundrecht auf Schutz der Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art.  1  Abs.  1  GG ist  wegen  der den  Eltern  durch  Art.  6  Abs.  2  Satz  1  GG auferlegten 
Verantwortung für ihr Kind und dessen Recht auf Pflege und Erziehung durch seine Eltern 
gerechtfertigt. Es ist einem Elternteil zumutbar, zum Umgang mit seinem Kind verpflichtet zu 
werden, wenn dies dem Kindeswohl dient.

Ein  Umgang mit  dem Kind,  der nur mit  Zwangsmitteln  gegen seinen umgangsunwilligen 
Elternteil durchgesetzt werden kann, dient in der Regel nicht dem Kindeswohl. Der durch die 
Zwangsmittelandrohung bewirkte Eingriff in das Grundrecht des Elternteils auf Schutz der 
Persönlichkeit ist insoweit nicht gerechtfertigt, es sei denn, es gibt im Einzelfall hinreichende 
Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass ein erzwungener Umgang dem Kindeswohl 
dienen wird.

Volltext bei lexetius.com

6
von
40
BVerfG, 23.01.2008 - 1 BvR 2911/07

Gründe: I. Der Beschwerdeführer zu 1) (im Folgenden: Beschwerdeführer) wendet sich - auch 
im Namen seiner beiden minderjährigen Kinder, der Beschwerdeführer zu 2) und 3) - gegen 
einen vorläufigen Umgangsausschluss samt Kontaktverbot.

Volltext bei lexetius.com

7
von
40
BGH, 12.12.2007 - XII ZB 158/05

Zur Aufhebung der gemeinsamen elterlichen Sorge,  wenn der die  Alleinsorge  begehrende 
Elternteil für die völlige Zerrüttung der sozialen Beziehungen zwischen den Eltern (haupt-) 
verantwortlich ist.

BGB § 1671 Abs. 2 Nr. 2

Volltext bei lexetius.com



8
von
40
BFH, 27.09.2007 - III R 28/05

Aufwendungen  eines  Elternteils  für  Besuche  seiner  bei  dem  anderen  Elternteil  lebenden 
Kinder sind nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar (Fortführung des Senatsurteils 
vom 28. März 1996 III R 208/ 94, BFHE 180, 551, BStBl II 1997, 54).

GG Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1; EStG § 32 Abs. 6, § 33

Volltext bei lexetius.com

9
von
40
BVerfG, 09.05.2007 - 1 BvR 1253/06

Gründe: I. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen einen Umgangsausschluss.

Volltext bei lexetius.com

10
von
40
BVerfG, 09.02.2007 - 1 BvR 217/07

Gründe: Der Beschwerdeführer wendet sich mit seiner Verfassungsbeschwerde 1 BvR 217/ 07 
gegen eine umgangs- und sorgerechtliche Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg 
bezüglich seines 1999 geborenen Sohnes. Im Verfahren 1 BvQ 2/ 07 begehrt er im Wege des 
Erlasses einer einstweiligen Anordnung ...

11
von
40
BVerfG, 09.02.2007 - 1 BvR 125/07

Gründe:  Der  1999  geborene  Beschwerdeführer  wehrt  sich  mit  einer  durch  die 
Verfahrenspflegerin  erhobenen  Verfassungsbeschwerde  gegen  eine  gerichtliche 
Umgangsentscheidung  und  begehrt  im  Wege  der  einstweiligen  Anordnung  die  vorläufige 
Aussetzung und Modifizierung der Umgangsregelung.

Volltext bei lexetius.com

12
von
40
BGH, 22.11.2006 - XII ZR 24/04

Altersvorsorgeunterhalt kann für die Vergangenheit nicht erst von dem Zeitpunkt an verlangt 
werden,  in  dem  er  ausdrücklich  geltend  gemacht  worden  ist.  Es  reicht  für  die 
Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen vielmehr aus, dass von diesem Auskunft mit dem 



Ziel der Geltendmachung eines Unterhaltsanspruchs begehrt worden ist.

BGB §§ 1361 Abs. 1 Satz 2, 1360 a Abs. 3, 1613 Abs. 1 Satz 1

Volltext bei lexetius.com

13
von
40
BVerfG, 23.10.2006 - 2 BvR 1797/06

Gründe: I. Die Verfassungsbeschwerde, die mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung  verbunden  ist,  betrifft  die  im  Untersuchungshaftvollzug  für  den  Besuch  von 
Familienangehörigen zu gewährenden Besuchszeiten.

Volltext bei lexetius.com

14
von
40
BVerfG, 26.09.2006 - 1 BvR 1827/06

Gründe: I. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen eine Umgangsregelung, die zurzeit keine 
Übernachtung und keine Ferienaufenthalte seines dreijährigen Kindes bei ihm vorsieht.

Volltext bei lexetius.com
15
von
40
BVerfG, 20.09.2006 - 1 BvR 1337/06

Gründe: I. Der Beschwerdeführer behauptet, leiblicher Vater des 2004 geborenen Sohns der 
Eheleute  H.  zu  sein  und  wendet  sich  gegen  die  Verweigerung  von  Umgangs-  und 
Auskunftsansprüchen.

Volltext bei lexetius.com

16
von
40
BVerfG, 24.07.2006 - 1 BvR 971/03

Gründe:  I.  Der  Beschwerdeführer  wendet  sich  gegen  die  seiner  Auffassung  nach 
unzureichende Bemessung seines Rechts auf Umgang mit seinen Kindern.

Volltext bei lexetius.com

17
von
40
BVerfG, 08.12.2005 - 2 BvR 1001/04



Gründe:  A.  Die  Verfassungsbeschwerde  betrifft  die  Frage  aufenthaltsrechtlicher 
Schutzwirkungen aus Art. 6 GG zugunsten des umgangsberechtigten Vaters eines deutschen 
Kindes.

Volltext bei lexetius.com

18
von
40
BVerfG, 13.07.2005 - 1 BvR 1245/05

Gründe:  I.  Der Beschwerdeführer wendet  sich gegen den Ausschluss  seines  Umgangs mit 
seinem Sohn bis zu dessen Volljährigkeit.

Volltext bei lexetius.com

19
von
40
BGH, 11.05.2005 - XII ZB 120/04

Zur Bedeutung eines Beschlusses, mit dem das Familiengericht eine von den Eltern getroffene 
Umgangsregelung bestätigt.

BGB § 1684

Volltext bei lexetius.com

20
von
40
BGH, 13.04.2005 - XII ZB 54/03

Pflegeeltern sind nicht berechtigt, Beschwerde gegen eine Entscheidung des Familiengerichts 
einzulegen,  in  der  den  Eltern  ein  Umgangsrecht  mit  dem  Kind  eingeräumt  wurde 
(Fortführung der Senatsbeschlüsse vom 25. August 1999 - XII ZB 109/ 98 - FamRZ 2000, 219 
und vom 11. September 2003 - XII ZB 30/ 01 - FamRZ 2004, 102).

BGB § 1684 Abs. 1; FGG §§ 20 Abs. 1, 57 Abs. 1 Nr. 9

21
von
40
BGH, 23.02.2005 - XII ZR 56/02

Die angemessenen Kosten des Umgangs eines barunterhaltspflichtigen Elternteils mit seinem 
Kind können dann zu einer maßvollen Erhöhung des Selbstbehalts oder einer entsprechenden 
Minderung des unterhaltsrelevanten Einkommens führen,  wenn dem Unterhaltspflichtigen 
das anteilige Kindergeld gem. § 1612 b Abs. 5 BGB ganz oder teilweise nicht zugute kommt 
und er die  Kosten nicht  aus  den Mitteln bestreiten  kann,  die  ihm über den notwendigen 
Selbstbehalt hinaus verbleiben (im Anschluß an Senatsurteil vom 29. Januar 2003 - XII ZR 
289/ 01 - FamRZ 2003, 445 ff.).



BGB §§ 1603 Abs. 2, 1612 b Abs. 5, 1684 Abs. 1

Volltext bei lexetius.com

22
von
40
BGH, 09.02.2005 - XII ZB 40/02

Zu den Anforderungen an die sozial-familiäre Beziehung einer Bezugsperson des Kindes.

BGB § 1685 Abs. 2

Volltext bei lexetius.com

23
von
40
BGH, 26.01.2005 - XII ZR 70/03

§ 1600 Abs. 4 BGB gilt auch für Anfechtungsfälle, über die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Neuregelung noch nicht entschieden war.

BGB § 1600 Abs. 4

Volltext bei lexetius.com

24
von
40
BFH, 14.12.2004 - VIII R 106/03

1. Es verstößt nicht gegen das GG oder sonstiges Recht, - dass das Kindergeld gemäß § 64 
Abs. 1 EStG an nur einen Berechtigten zu zahlen ist und - dass es gemäß § 64 Abs. 2 Satz 1 
EStG  an  denjenigen  Berechtigten  zu  zahlen  ist,  der  das  Kind  in  seinen  Haushalt 
aufgenommen hat (Obhutsprinzip).

2.  Der  Begriff  der  Haushaltsaufnahme  i.  S.  des  §  64  Abs.  2  Satz  1  EStG  ist  unter 
Berücksichtigung  seines  Zwecks  dahin  auszulegen,  dass  ein  Kind,  welches  sich  in  den 
Haushalten  beider  Elternteile  in  einer  Besuchscharakter  überschreitenden  Weise  aufhält, 
demjenigen Elternteil  zuzuordnen ist,  in dessen Haushalt  es sich überwiegend aufhält und 
seinen Lebensmittelpunkt hat.

EStG § 64 Abs. 1 und 2; GG Art. 3, Art. 6 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1; EMRK Art. 8, Art. 14; 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union Art. 7, 20, 23 Abs. 1 und 24

Volltext bei lexetius.com

25
von
40
BFH, 30.11.2004 - VIII R 51/03



Es wird eine Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 31 Satz 5 und § 36 Abs. 2 Satz 
1 EStG in der für das Streitjahr 2001 maßgeblichen Fassung insoweit mit dem GG vereinbar 
sind, als danach bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen gemäß § 31 Satz 4 EStG um die 
Freibeträge des § 32 Abs. 6 EStG gemindert wurde, die tarifliche Einkommensteuer auch in 
den Fällen um die Hälfte des gezahlten Kindergelds zu erhöhen ist, in denen eine Anrechnung 
des Kindergelds auf den Barunterhalt  nach § 1612b Abs. 5 BGB i.  d.  F.  des Gesetzes zur 
Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Änderung des Kindesunterhaltsrechts vom 2. 
November 2000 (BGBl I 2000, 1479) mit der Folge ganz oder teilweise unterblieben ist, dass 
im wirtschaftlichen Ergebnis nicht einmal die tatsächlichen - die Freibeträge des § 32 Abs. 6 
EStG unterschreitenden - Unterhaltszahlungen des Steuerpflichtigen in vollem Umfang von 
der Einkommensteuer freigestellt worden sind.

GG Art. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 6, Art. 20 Abs. 1, Art. 100 Abs. 1; EStG 2001 § 31 Satz 5, § 32 
Abs. 6, § 36 Abs. 2 Satz 1; BGB § 1612b Abs. 1 und 5; BVerfGG § 80 Abs. 1 und 2

Volltext bei lexetius.com

26
von
40
BVerfG, 14.10.2004 - 2 BvR 1481/04

Zur Bindung an Gesetz  und Recht (Art.  20 Abs.  3  GG) gehört  die  Berücksichtigung der 
Gewährleistungen der Konvention zum Schutze  der Menschenrechte  und Grundfreiheiten 
und  der  Entscheidungen  des  Europäischen  Gerichtshofs  für  Menschenrechte  im  Rahmen 
methodisch  vertretbarer  Gesetzesauslegung.  Sowohl  die  fehlende  Auseinandersetzung  mit 
einer Entscheidung des  Gerichtshofs  als  auch deren gegen vorrangiges  Recht verstoßende 
schematische  "Vollstreckung"  können  gegen  Grundrechte  in  Verbindung  mit  dem 
Rechtsstaatsprinzip verstoßen.

Bei der Berücksichtigung von Entscheidungen des Gerichtshofs haben die staatlichen Organe 
die Auswirkungen auf die nationale Rechtsordnung in ihre Rechtsanwendung einzubeziehen. 
Dies gilt  insbesondere dann, wenn es sich bei dem einschlägigen nationalen Recht um ein 
ausbalanciertes  Teilsystem  des  innerstaatlichen  Rechts  handelt,  das  verschiedene 
Grundrechtspositionen miteinander zum Ausgleich bringen will.

Volltext bei lexetius.com

27
von
40
BVerfG, 20.05.2003 - 1 BvR 2222/01

Gründe:  I.  Mit  der  Verfassungsbeschwerde  wendet  sich  der  Beschwerdeführer  gegen  die 
zwangsweise  Durchführung  von  Umgangskontakten  mit  seinem  1999  geborenen  Sohn  im 
Beisein eines Sachverständigen.

Volltext bei lexetius.com



28
von
40
BVerfG, 09.04.2003 - 1 BvR 1493/96

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG schützt den leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater (so genannter 
biologischer Vater) in seinem Interesse, die rechtliche Stellung als Vater einzunehmen. Ihm ist 
verfahrensrechtlich  die  Möglichkeit  zu  eröffnen,  die  rechtliche  Vaterposition  zu  erlangen, 
wenn dem der Schutz einer familiären Beziehung zwischen dem Kind und seinen rechtlichen 
Eltern nicht entgegensteht.

Auch der biologische Vater bildet mit seinem Kind eine von Art.  6 Abs.  1 GG geschützte 
Familie,  wenn  zwischen  ihm  und  dem  Kind  eine  sozial-familiäre  Beziehung  besteht.  Der 
Grundrechtsschutz umfasst auch das Interesse am Erhalt dieser Beziehung. Es verstößt gegen 
Art. 6 Abs. 1 GG, den so mit seinem Kind verbundenen biologischen Vater auch dann vom 
Umgang mit dem Kind auszuschließen, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.

Zur Verfassungsmäßigkeit der §§ 1600, 1685 BGB, § 1711 Abs. 2 BGB a. F.

Volltext bei lexetius.com

29
von
40
BVerfG, 09.04.2003 - 1 BvL 1/01

§ 1612 b Abs. 5 BGB verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG, soweit er zur Sicherung des 
Existenzminimums des unterhaltsberechtigten Kindes die Anrechnung des Kindergeldes auf 
den  Kindesunterhalt  von  der  Leistungsfähigkeit  des  barunterhaltspflichtigen  Elternteils 
abhängig  macht  und  diesen  vor  dem  betreuenden  Elternteil  verpflichtet,  seinen 
Kindergeldanteil zur Deckung eines Defizits beim Kindesunterhalt einzusetzen.

Das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG gebietet dem Gesetzgeber, bei der von ihm 
gewählten Ausgestaltung eines Familienleistungsausgleichs Normen zu schaffen, die auch in 
ihrem Zusammenwirken dem Grundsatz der Normenklarheit entsprechen. Dem genügen die 
das  Kindergeld  betreffenden  Regelungen  in  ihrer  sozial-,  steuer-  und  familienrechtlichen 
Verflechtung immer weniger.

Volltext bei lexetius.com

30
von
40
BVerwG, 20.02.2003 - 1 C 13.02

Aufenthaltserlaubnis für Asylberechtigten; Widerruf der Aufenthaltserlaubnis; Wegfall  der 
Asylberechtigung; Aufenthaltsberechtigung; kleinere Straftaten; Ausweisungsgrund; getrennt 
lebender  nichtehelicher  Vater;  nichteheliches  Kind;  Familienschutz;  Sperrwirkung  der 
Abschiebung.

Der Widerruf einer nach § 68 AsylVfG erteilten unbefristeten Aufenthaltserlaubnis gemäß § 
43  Abs.  1  Nr.  4  AuslG  ist  bei  Wegfall  der  Asylberechtigung  nicht  bereits  deshalb 



ausgeschlossen,  weil  der  Ausländer  die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  einer 
Aufenthaltsberechtigung  nach  §  27  Abs.  2  AuslG  oder  einer  unbefristeten 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AuslG unter Berücksichtigung der Zeiten seiner asylbedingten 
Aufenthaltserlaubnis erfüllt.

GG Art. 6; EMRK Art. 8; AuslG § 8 Abs. 2 Satz 2, § 24 Abs. 1, § 27 Abs. 2, § 43 Abs. 1 Nr. 4;  
AsylVfG § 68

31
von
40
BGH, 29.01.2003 - XII ZR 289/01

Die Vorschrift des § 1612 b Abs. 5 BGB, wonach eine Anrechnung des Kindergeldes auf den 
Barunterhalt  unterbleibt,  soweit  der  Unterhaltspflichtige  nicht  135  %  des  Regelbetrages 
leistet,  dient der Sicherstellung des sächlichen Existenzminimums des Kindes und verstößt 
nicht gegen Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 6 Abs. 1 GG (im Anschluß an das Urteil des Senats vom 6. 
Februar 2002 - XII ZR 20/ 00 - FamRZ 2002, 536).

GG Art. 3 Abs. 1 und 2.; Art. 6 Abs. 1; BGB § 1612 b Abs. 5

Volltext bei lexetius.com

32
von
40
BVerfG, 21.06.2002 - 1 BvR 605/02

Gründe: I. Mit der Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwerdeführer insbesondere 
gegen  den  in  einem  Eilverfahren  erfolgten  Entzug  der  Personensorge  für  ihre  vier 
gemeinsamen Kinder sowie den Entzug der elterlichen Sorge  für drei  weitere Kinder der 
Beschwerdeführerin zu 1 und den Ausschluss ...

Volltext bei lexetius.com

33
von
40
BGH, 19.06.2002 - XII ZR 173/00

Der umgangsberechtigte Elternteil kann vom anderen Elternteil  Schadensersatz verlangen, 
wenn ihm der andere Elternteil den Umgang nicht in der vom Familiengericht vorgesehenen 
Art und Weise gewährt und ihm daraus Mehraufwendungen entstehen.

BGB § 1684 Abs. 1, 2 (= § 1634 Abs. 1 a. F.)

Volltext bei lexetius.com



34
von
40
BVerwG, 20.02.2002 - 6 C 18.01

Änderung  des  Familiennamens;  Namensänderung;  wichtiger  Grund; 
"Scheidungshalbwaise";  Förderlichkeit  für  das  Kindeswohl;  Erforderlichkeit  für  das 
Kindeswohl.

Ist  die  Ehe  der  Eltern  eines  minderjährigen  Kindes,  das  den  Ehenamen  der  Eltern  als 
Geburtsnamen erhalten hat, geschieden worden und hat der nicht erneut verheiratete allein 
sorgeberechtigte Elternteil wieder seinen Geburtsnamen angenommen, so ist auch nach In-
Kraft-Treten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes vom 16. Dezember 1997 (BGBl I 2942) die 
Änderung des Geburtsnamens des Kindes ("Scheidungshalbwaise") auf öffentlich-rechtlicher 
Rechtsgrundlage möglich.

Ein wichtiger Grund im Sinne des § 3 NÄG, der die Änderung des Geburtsnamens des Kindes 
in den Namen des sorgeberechtigten Elternteils rechtfertigt, liegt bei fehlender Einwilligung 
des anderen Elternteils nicht schon dann vor, wenn die Namensänderung für das Wohl des 
Kindes förderlich ist, sondern nur, wenn sie für das Kindeswohl erforderlich ist (Änderung 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, insbesondere BVerwGE 95, 21).

NÄG § 3 Abs. 1; BGB §§ 1355, 1616, 1617, 1617 a, 1617 b, 1617 c, 1618

Volltext bei lexetius.com

35
von
40
BVerfG, 30.01.2002 - 2 BvR 231/00

Gründe:  A.  Die  Verfassungsbeschwerde  betrifft  die  Frage  aufenthaltsrechtlicher 
Schutzwirkungen  aus  Art.  6  Abs.  1  und  2  GG  zugunsten  des  mitsorgeberechtigten 
nichtehelichen Vaters eines deutschen Kindes.

Volltext bei lexetius.com

36
von
40
BVerfG, 07.03.2001 - 2 BvR 2108/00

Gründe: Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG 
zulässig und begründet.

Volltext bei lexetius.com



37
von
40
BAG, 18.01.2001 - 6 AZR 492/99

Arbeitsbefreiung bei Niederkunft der Lebensgefährtin

Ein Angestellter einer Landesversicherungsanstalt in den neuen Bundesländern kann weder 
nach § 616 BGB iVm § 52 Abs. 1 Buchst a BAT-TgRV-O noch nach § 52 Abs. 3 Unterabs 1 
BAT-TgRV-O  bezahlte  Freistellung  aus  Anlaß  der  Niederkunft  seiner  mit  ihm  nicht 
verheirateten  Lebensgefährtin  verlangen.  Die  Beschränkung  des  Anspruchs  auf  die 
Niederkunft der Ehefrau verstößt nicht gegen Art 3 Abs. 1 und Art 6 GG.

Volltext bei lexetius.com

38
von
40
BGH, 09.02.2000 - XII ZB 76/99

Gründe: I. Der Antragsteller ist durch Urteil des Amtsgerichts als Vater des Kindes Norman 
festgestellt worden. Durch Beschluß vom 2. Februar 1999 hat das Vormundschaftsgericht das 
Umgangsrecht  des  Antragstellers  mit  dem  Kind  geregelt.  Dieser  Beschluß  wurde  der 
Antragsgegnerin zu Händen ihres ...

Volltext bei lexetius.com

39
von
40
BVerfG, 11.11.1999 - 1 BvR 1647/96

Gründe: I. 1. Der im Mai 1989 geborene Beschwerdeführer zu 1) ist der leibliche Sohn der M. 
Im Juni 1990 wurde die Kindesmutter in das Landeskrankenhaus Bonn zwangseingewiesen. 
Der Beschwerdeführer zu 1) und seine im November 1987 geborene Schwester F.  wurden 
daraufhin von den Beschwerdeführern zu ...

Volltext bei lexetius.com

40
von
40
BVerfG, 31.08.1999 - 2 BvR 1523/99

Gründe:  Die  Verfassungsbeschwerde  wendet  sich  gegen  die  Ablehnung  eines  Antrags  auf 
vorläufigen Rechtsschutz, mit dem die Beschwerdeführer im Hinblick auf das zwischen ihnen 
bestehende Vater-Kind-Verhältnis den Aufschub aufenthaltsbeendender Maßnahmen gegen 
den Beschwerdeführer zu 1. bis zur ...

Volltext bei lexetius.com


